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Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung zur erstmaligen Erstellung eines 

kommunalen Gesamtabschlusses (§ 95 a GemO) ab dem Jahr 2025 gebot�n. 

Laut Auskunft der Verwaltung soll die Eröffnungsbilanz 2019 bis zur Jahresmitte 2023 

festgestellt werden. 

Die Stadt Weingarten wird daher abermals mit Nachdruck aufgefordert, die noch aus

stehende Eröffnungsbilanz 2019 sowie die darauf aufbauenden Jahresabschlüsse 

schnellstmöglich abzuarbeiten und dem Regierungspräsidium bis zum 15.09.2023 

schriftlich über. den aktuellen Stand zu berichten. 

Es wird gebeten, die ausführlichen Niederschriften über die Beschlussfassung der 

Haushaltssatzung·der Stadt Weingarten für das Haushaltsjahr 2023 sowie über die Be

schlussfassung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke Weingarten und 

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben für die Wirtschaftsjahre 2023 dem Regie

rungspräsidium noch nachzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Tappeser L,r� b J
Regierungspräsident 


